
• 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-17/3990-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2013 bis 2016 und 

der Verteilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergren­

zen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele­

kommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Wolfgang Wetzl 

und den Beisitzer Bernd Petermann, 

auf Antrag der EnergieNetz Mitte GmbH, Monteverdistraße 2, 34131 Kassel, ver­

treten durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin ­
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am 	11.12.2019 beschlossen: 

1. 	 Der Regulierungskontosaldo für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Vertei­

lung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen der Jahre 2018 bis 2023 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 

dieses Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 	 Sachverhalt 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 28.06.2017 einen Antrag auf Genehmi­

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto der Jahre 2013 bis 

2016 gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. 

Am 19.11.2018 hat die Beschlusskammer eine vorläufige Anordnung hinsichtlich 

des Regulierungskontos der Kalenderjahre 2013 bis 2016 sowie der Verteilung 

durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 

2018 bis 2023 erlassen. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit 

Schreiben vom 10.10.2019 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten end­

gültigen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. Mit Schreiben vom 

28.11.2019 hat der Netzbetreiber Stellung genommen. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz 

hat, wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens infor­

miert. Das Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß 

§ 58 Abs.1 S. 2 EnWG beteiligt. 

Im 	Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 	 Begründung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 und 3 EnWG.die zuständige Regu­

lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus§ 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergren­

zen der Jahre 2018 bis 2023 nach§ 5 Abs. 3 ARegV 

2.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antrag­

stellerin für die Jahre 2018 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG, 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß §§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV 

Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 

2018 bis 2023, die sich aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 

ergeben. Die ermittelten Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Ab­

schläge sind gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen wird zu­

nächst der Saldo zum 31.12.2016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr auf­

gezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst im Jahre 2018 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2016 erfolgt in sechs gleich­

mäßigen Raten ab dem Jahr 2018. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im je­

weiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 

ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2017 und im gesamten Auflö­

sungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank 

veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emit­

tenten" der Kalenderjahre 2007 bis 2016 in Höhe von 2, 12 Prozent. 
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2.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für die Jahre 2013 

bis 2016 aus§ 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzel­

nen: 

a) 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den 

von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengen­

entwicklungen erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbe­

züglich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV), 

c) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Re­

gulierungsperiode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthalte­

nen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen 

Selbstverpflichtung nach § 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehen­

den Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Er­

lösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbe­

trieb oder Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder durch 

Maßnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach § 18b 

StromNZV a.F. verursacht wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 

26.07.2016). 

2.2.1 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Er· 

lösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung 

erzielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlös-
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obergrenzen werden in den Anlagen 3 a bis c den von der Antragstellerin ange­

passten Erlösobergrenzen gegenübergestellt. 

Die für die Jahre 2013 bis 2016 in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze 

gegenüber dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich 

ebenfalls aus den Anlagen 3 a bis c 

2.2.1.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtin­

dexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dau­

erhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b 

bis 11 und 12a bis 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV). 

Soweit die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungs­

periode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich 

der zulässigen Erlöse des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer 

festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber 

im Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die 

betreffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren. 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsver­

ordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwerten vorgenommen werden 

und fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von Genehmigungen 

a) nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 
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b) auf Grund eines Härtefalls nach§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. Überdies ·können Anpas­

sungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BKB-11/0568-13 einen öffentlich­

rechtlichen Vertrag mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Auf Grund einer 

Umstrukturierung wird der Netzbetreiber E.ON Mitte AG (BNR: 10000568) seit 

dem 01.06.2014 unter dem Namen EnergieNetz Mitte GmbH (BNR: 10003990) 

geführt. Durch diesen Vertrag wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde 

zu legenden Beträge geändert. Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim 

Abgleich mit den erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. Zur Bestimm'ung der zu­

-€
lässigen Erlöse Ist somit generell auf die vor Abschluss des öffentlich-rechtlichen 

Vertrages ursprünglich festgelegten bzw. nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepass-· 

ten kalenderjährlichen Erlösoberwenzen abzustellen. Die Differenz in Höhe von 

im Jahr 2013 ist zurückzuführen auf abweichende Netzbetreiberanga­

ben. Der durch die BNetzA zugrunde gelegte Wert entspricht gemäß Vertrag dem 

berücksichtigungsfähigen Betrag des Jahres 2013 in Höhe von € für 

das Netz 1. 

In den Anlagen 3a erfolgt jedoch unter „Sonstiges" der Ausweis eines Anpas­

sungsbetrages aus technischen Gründen bei den zulässigetr Erlösen und nicht bei 

den e·rzielbaren Erlösen. 

Eine Änderung der Er1ösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch auf­

grund von Teilnetzübergängen nach§ 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berücksich­

tigenden Teilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. 
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1 y:g1. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online. unter den Menüpunkten „Themen" ~ „ 61 1Preise" -7 „611 1 Verbrau­
cherpreise" -7 „61111 1 Verbraucherpreisindex für Deutschland" -7 „61111-0001 1 Verbraucherpreisindex (inkl. Verände­
rungsraten): Deutschland, Jahre" · 
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2.2.1.1.1 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenzen für die Kalenderjahre 2013 bis 

2016 ist die Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu 

berücksichtigen. Hierfür sind die folgenden Verbraucherpreisgesamtindizes zu 

verwenden. 

Jahr Basisjahr VPlo 	 VPl11 

2013 2006 101,6 110,7 

2014 2011 102,1 104,1 

2015 2011 102,1 105,7 

2016 2011 102,1 106,6 

2.2.1.1.2 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten­

anteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 9 bis 12 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV) 

Kosten aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), Betriebssteu­

ern (Nr. 3), betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz­

und Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 

abgeschlossen worden sind (Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Be­

triebs- und Personalratstätigkeit (Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung 

im Unternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbe­

reich beschäftigten Betriebsangehörigen (Nr. 11) wurden vom Netzbetreiber ge­

mäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV jeweils auf die im vorletzten Kalenderjahr 

entstandenen Kosten angepasst. 



2.2.1.1.3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten­

anteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der Systemstabilitätsver­

ordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten 

gemäß§ 4 Abs. 3 S. 1. Nr. 2 ARegV angepasst. 

2.2.1.1.4 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen 

nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Die Anpassung aufgrund der Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (analog), wurde bei der Berechnung der zulässigen Erlös­

obergrenze in Anlage 2 berücksichtigt. Abweichungen des von der Beschluss­

kammer ermittelten Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der. 

Anlage 2 zu entnehmen. 

2.2.1.1.5 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungs­

faktor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der 

Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt wor­

den. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den An­

gaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

Die entsprechenden Entscheidungen sind überblicksartig in der nachfolgenden 

Tabelle zusammengefasst. 
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2013 

2014 

2015 

2016 

~ 
BKS-12/0568-21 Netz1:~ 

Netz 2: . Netz 2: 

~ -€ 
BKS-13/0568-21 

BKB-14/3990-21 

BKS-15/3990-21 

2.2.1.1.6 	 Anpassung nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätsele· 

ment) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) 

gemäß§ 4 Abs.~ ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt worden. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben 

der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. Die Entscheidun­

gen sind überblicksartig in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Auf 

Grund einer Umstrukturierung wird der Netzbetreiber E.ON Mitte AG (BNR: 

10000568) seit dem 01.06.2014 unter dem Namen EnergieNetz Mitte GmbH 

(BNR: 10003990) geführt. 

Jahr 	 Aktenzeichen 

2013 BK8-11 /0568-81 

2014 bis 2016 BKS-13/0568-81 
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2.2.1.1.7 	 Auflösung von Baukostenzuschüssen nach § .11 Abs. 2 Nr. 

13ARegV 

Mit E-Mail vom 22.11.2019 hat der Netzbetreiber.darauf hingewiesen, dass für die 

Auflösung von Baukostenzuschüssen nach § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV im Jahr 

2016 ein veralteter Wert in Höhe von~ enthalten sei. Dieser sei auf ei­

nen Wert in Höhe von-€ zu korrigieren. Die entsprechende Korrektur 

wurde berücksichtigt. 

2.2.1.2 	 Erzielbare Erlöse 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV 

zulässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der 

tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu 

erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im je­

weiligen Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor 

im Rahmen der Verprobungsrechnung gemäß§ 20 StromNEV ermittelten Entgel­

ten. Bei der Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physi­

kalisch durchgeleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen 

abzustellen, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabat­

te gewährt wurden. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 

Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 a.F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Die erzielbaren Erlöse vom Netz 1 und Netz 2 des Jahres 2013 werden in der 

Anlage 1 als Summenwert dargestellt. 

Die erzielbaren Erlöse vom Netz Altenkirchen wurden ab dem Jahr 2014 dem ori­

ginären Netz hinzugerechnet. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2013 bis 2016 die in den Anlagen 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 
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Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BKS-11/0568-13 zur Umsetzung . 

höchstrichterlicher Rechtsprechung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 

Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag wurden die der jährlichen 

Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. Diese Beträge sind im 

Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. 

Dementsprechend sind die erzielbaren Erlöse der Antragstellerin um die sich aus 

dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ergebenden Beträge zu korrigieren. 

2.2.1.2.1 	 Umsatzsteuer auf den Kommunalrabatt 

Der Netzbetreiber hat in den Kalenderjahren 2013 bis 2016 die nachfolgend dar­

gestellten Aufwendungen für die Umsatzsteuer auf den Kommunalrabatt bei den 

erzielbaren Erlösen geltend gemacht. 

2013: Netz 1 

Netz2 

2014: 

2015: 

2016: 

Die Umsatzsteuer auf den Kommunalrabatt, welche die Kommunen zu tragen ha­

ben, darf vom Netzbetreiber aber nicht zu Lasten der übrigen Netznutzer über­

nommen werden. Der Aufwand für Umsatzsteuer auf den Kommunalrabatt wird 

daher nicht erlösmindemd berücksichtigt. Die Fragestellung ist durch ein Schrei­

ben vom 24.05.2017 des BMF zur Behandlung der Umsatzsteuer auf den Ge­

meinderabatt entstanden. Die Beschlusskammer verweist insoweit auf ihre Rund­

schreiben 4/2018 und 5/2018. 

2.2.1.2.2 	 Formelfehler Erhebungsbogen Tabellenblatt E.1. (Jahr 

2013) 

Aufgrund eines Formelfehlers im Tabellenblatt E.1. „Jährliche Entgelte des Kalen­

derjahres gemäß StromNEV; . erzielbare Erlöse des Kalenderjahres" des Erhe­

bungsbogens des Jahres 2013 wird das negative Vorzeichen für den Preisab­

schlag für kundenseitig gestellten Wandlersatz im Summenwert nicht berücksich-
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tigt. Hierdurch wird bei den erzielbaren Erlösen des Netzbetreibers ein falscher 

Summenwert ausgewiesen. Unter Berücksichtigung dieses Formelfehlers müssten 

bei den Angaben des Netzbetreibers korrekterweise im Jahr 2013 bei Netz 1 er­

zielbare Erlöse in Höhe von €und für das Netz 2 erzielbare Erlöse in 

Höhe von - € angesetzt werden. Korrigiert um die Umsatzsteuer auf 

Kommunalrabatt ergibt sich beim Netz 1 der in der Anlage 2 ausgewiesene Wert 

von 

2.2.1.2.3 	 Entgelte Erhebungsbogen Tabellenblatt E1. 

Die vom Netzbetreiber angesetzten Entgelte im Tabellenblatt E1. des Jahres 2015 

für Abrechnung der Netzebene Hochspannung (inkl. HöS/HS) in Höhe von­

€/Abr. weichen von den Angaben in seinem Preisblatt ab. Hier liegt das Entgelt bei 

.€/Abr.. Dies führt zu einer Hinzurechnung von Erlösen in Höhe von II€. 
2.2.2 	 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen­

dung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr· enthaltenen Planansät­

ze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüber­

zustellen. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 

Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat für die Kalende~ahre 2013 bis 2016 die tatsächlich ent­

standenen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV für 

a) die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) die Nachrüstung nach SysStabV und 

c) die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 
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übermittelt. 

In den Anlagen 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

In den Jahren 2014 und 2015 hat der Netzbetreiber abweichende Entgelte bei den 

vorgelagerten Netzkosten zu Grunde gelegt, die im Jahr 2014 zu einer Abwei­

chung in Höhe von-€ sowie im Jahr 2015 zu. einer Abweichung von 

führen. 

-€ 
2.2.2.1 	 Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 Sys­

StabV (Tabellenblatt E5.) 

· Mit E-Mail vom 30.10.2019 hat der Netzbetreiber darauf hingewiesen, dass nach 

aktuellen Erkenntnissen im Jahr 2013 Kosten in Höhe von € angefal­

len sind. Die Mehrkosten wurden somit von-€ auf € korrigiert, 

so dass hieraus berücksichtigungsfähige Kosten in Höhe von-€ resultie­

ren. 

Mit E-Mail vom 30.10.2019 hat der Netzbetreiber mitgeteilt, dass nach finalen Er­

kenntnissen im Jahr 2014 Gesamtkosten in Höhe von € anstatt 

-€angefallen sind. Unter Hinzurechnung der Kosten in Höhe von­

€ für das Netz Altenkirchen geben sich berücksichtigungsfähige Kosten in Höhe 

von-€.· 

2.2.3 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den 

in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansät­

zen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Diffe­

renz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbe­

trieb oder Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder Maßnahmen 
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nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZV a.F. verur­

sacht wird. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die Kostenveränderung 

für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb übermittelt. Diese Werte werden in 

den Anlagen 4 den von der Beschlusskammer geprüften Werten gegenüberge­

stellt. 

2.3 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 

bis 2016; Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2016 

Bei der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV die Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo wird 

nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regulie­

rungsperiode durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 wird durch die kalen­

derjährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2013 bis 2016 hinsichtlich 

a) 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne 

des§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anl"age 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2013 bis 2016 zu ent­

nehmen. Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des je­

weils jährlich durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem 

Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zins­

satz entspricht dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezoge-
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nen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2013 

beträgt der Zinssatz 3,02 Prozent, für das Jahr 2014 2,75 Prozent, für das Jahr 

2015 2,49 Prozent und für das Jahr 20162,12 Prozent. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergibt sich aus den Dif­

ferenzen der Jahre 2013 bis 2016, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen 

sind. Den Anlagen 2 ist für die Jahre 2013 bis 2016 der Vorjahressaldo, der Ge­

samtsaldo vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge­

samtsaldo nach Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entneh­

men. Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 kann ebenfalls 

der Anlage 2 entnommen werden. 

Die sich danach für die Jahre 2018 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

III. Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 19.11.2018 (Az. BK8-17/3990-01) eine vorläufige 

Anordnung zur Auflösung des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 2016 

(Tenor Ziffer 1.) getroffen. Die vorläufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit die­

ser abschließenden Entscheidung außer Kraft. 

IV. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01.2018 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2017 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie­

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite­

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wah­

rung einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer 

frühzeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 
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Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2018 und 2019 

verstößt insbesondere nicht gegen § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. Durch den stets vor 

dem 30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffentlichten Erhe­

bungsbogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets rechtzeitig zur 

Preisbildung (01.01. des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Bestandteile 

aus der Auflösung des Regulierungskontos der Jahre 2013 bis 2016 für sich zu 

bestimmen und konnte diese somit seiner Entgeltbildung der Jahre 2018 und 2019 

zu Grunde legen. Durch die regelmäßige Veröffentlichung der Hinweise zur An­

passung der Erlösobergrenze waren dem Netzbetreiber dabei auch die wesentli­

chen Rechtspositionen der Beschlusskammer im Hinblick auf die Berücksichtigung 

bzw. Nichtberücksichtigung bestimmter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rück­

wirkende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) 

Festlegung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwir­

kende Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Be­

schlusskammer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. Es war 

dem Regulierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 2016 immanent, 

dass die Feststellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahren, nämlich erst mit 

der Festlegung der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 
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Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Be­

schlusskammer zur Genehmigung der Regulierungskontosalden für die Jahre 

2013 bis 2016 erfolgen wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selb­

ständig angepassten Erlösobergrenzen der Jahre 2018 und 2019 erfolgen kann. 

Bereits mit den Hinweisen für die Festlegung der Erlösobergrenzen für das Jahr 

2018 hat die Beschlusskammer darauf hingewiesen, dass, sofern noch keine Be­

scheidung des gestellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert für die Anpassung 

anzusetzen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 

nochmals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vor­

läufigen Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos 

ausgeglichen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren 

zu den Regulierungskonten der Jahre 2018 und 2019. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2018 bis 2023 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzu­

legen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2018 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemes­

sen. Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen 

weiteren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der 

Beschlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, 

preisgünstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit 

mit Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner 

Unternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im 

Interesse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu tref­

fen. 
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V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 4 zu den Kalenderjahren 2013 bis 2016 sind Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 

Anlage 4 Messstellenbetrieb 

Seite 18 von 19 



Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur 

(Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. Die Beschwerde ist zu begrün­

den. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen Monat. Sie beginnt mit 

der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzen­

den des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung 

oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, 

auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Be­

schwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender . 

Bourwieg 

Beisitzer 

Wetzl 

Beisitzer 

Petermann 
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~ 6K&-17/3QQ0.01 

Auszug des Regulierungskontos für die Jahre 2013. 2014. 2015 und 2016 
·Herleitung des Saldo des Regulierungskontos • 

2013 2014 2015 2018 Bel<;hrelbung 
[EUR] [EUR) [EUR) [EUR) 

nach§ 4 ARegV zulllsslgo Erlbse 

erzielbare Erlöse 
§ 5 Abs 1 Saa 1ARegV Ertosobergreoze (EOG) gemilß § • ARegV 

Verzichlsbevag in der Vetprobvng 

Differenz: 

tatsäc~I eh enuianoene Kcs1en 

Erforde~lthe lnans11nJchnarime v0<gelagener§ 5Ab5 1 Stt2 2 ARegV 1n EOG enthaltene Ansatze 
Netzebenen gemäl\§ ll Ab$ 2 Satz 1Nr. 4 ARegV 

Ottferenz 

t.atsächhch entstandene Kcs1en 

Vermiedene Netzentgette 1m Sinne von§18 StromNEV, in EOG enthaflene Ansätze § 5 Abs 1 Saa 2 ARcgV § 35 Ab$ 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 Ces KWK·G 

Dtfforenz 

tatsächhch entstand4!ne Kosten 

Kostenveränderung Messung I Messslellenbetrieb inld
§ 5 Abs 1 Satz 3 ARegV m EOG enlllallene Ansitze

Maßnahmen gern. § 2 1 b EnWG 

Oifferen.z. 

Nacllruslung von Wed>selrlcl1te<n noch§ 10 Abs 
1n EOG enlhahene Aiis.ttz.e

SysS1abV 

Otfferenz. 

tatsächlich entstandene Kosten 

Kopilalkoslcn aus 9enohm'IJten lnvesbtJonsmaßnahmen . EOG lll llO A sitze§ 5 Abs. 1 Saa 2 ARegv 0 
nach§23ARegV ~'"~~-•-n~•~n~-

Otfferenz: 

Sonstiges 

Saklo aus f lnitldllfertnztn 

n~~~~~.....,1--~~~~~-1-~~~~~--t~~~~~~+-~~~~~-i 

Ermittlung d"Saldo des Regullerung•konlos 

Buelchnung 

Jahresanfangsbestand ( • Vo~ahressaldo) 

Soldo ous Einzeldrlferenzen 

JahresenabeSland (Jahresanfangsbestand + Saldo aus 
Eln20tdfftrenzen) 

Mittttwen aus Jahtes,anfangs- und Jahresendbesta"lid 

Anwweodendlf l.a$$at2 gemäß§ 5 Ab$. 2 ARegV 

Verz.nsung 

Saldo Re-gu1ierungskonto ( • Jahresen<lbestlind • 
Venlnsunol 

Auswirkung auf CS.~ Er10sobergrenze 

2013 2014 2015 2016 

[EUR) [EUR] [EUR) [EUR) 

16 040.392 10.835.183 5.100.885 

15.801.785 ·5.569.736 ·5.930.262 -6.918.918 

15.601.785 10.470.656 4.904.921 ·1.818.033 

7.000.893 13 255 52• 7.870 052 1.641.426 

3,02'.0 2,75% 2,A!l'!. 2 .12'$ 

238.607 3&4.527 195 G64 34.798 

1&.040.392 10.835.183 5.100.885 -1.783.235 

~IO>dererlos (EOG· M;ndereriös (EOG· M nderer16s {EOG· Mehrerlös (EOG· 
emChend) erhöhend) embhend) miMemd) 

VenlMung und B1rück1lchtigung In den k1lend1rjihrtlchen ErlöM>l>ergrenzen 

a .... 1c11nung 
2017 

[EUR] 
2018 
[EUR) 

2019 
[EUR) 

2020 
[EUR) 

2021 
[EUR) 

2022 
[EUR] 

2023 

[EUR) 

Saldo Regulie<ungs~onto zum 31 12 2016 

Anzuwendender Zinssatz 9emiß § 5 Abs. 2 ARegV 

Verz.n5Ung 

Barwert (tu verte ilenoe.r Betrag) 

A.nnultitlsche Beruck slchligung In der Erlösot>ergrcnt o 

Auswlrkufl9 auf die Ertösobergrenze 

-1.763.235 

2.12% 

-37.805 

·1.821 .G40 

2, 12';0 

-322.997 

Mehrerlös (EOG·m1ndernd) 

2.12% 

·322.997 

2.12'$ 2.12';0 2 .12% 2.12% 

·322.997 ·322.997 -322.997 -322.997 



Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA EnergieNetz Mitte GmbH (Netz 1) Az: BKS-17/3990-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 

Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 1Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 
Verzichtsbetrag in der Verprobung 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, !tatsächlich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung/ Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
tatsächlich entstandene Kosten 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen lin. EOG enthaltene Ansätze 
nach § 23 ARegV Differenz 

Sonstiges 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

1 ol 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

~ ' 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 

~' 

0 

-118.486 
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Anlage 3a Vergleich der E~ösobergrenzen EnergieNetz Mitte GmbH (Netz 1) Az: BKS-1713990-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

201 3 2013 absolut relativ 

Erlösobergrenze 310. 760.945 310. 789.596 -28 651 0,0% 

Formelbestandteile 

KAdnb 136.695.900 136.695.900 0 0,0% 

KA vnb 144.975.480 144.975.480 0 0,0% 

KAb 8.054.1 93 8.054. 193 0 0 ,0% 

Anpassung VPI, I VPl0 ­ PF, 3.899.927 3.899.927 0 0,0% 

Anpassung der Er1ösobergrenze gem. EWF-Beschluss -621 0,0% 

Q-Element 0 0,0% 

Härtefall 0 0,0% 

Sonstiges 

MEA 0 0.0% 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II -V ARegV -30 0,0% 

Sonstiges -28.000 -0,8% 
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Verglelch VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Koston 
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2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Anlage 3c Netzveränderungen EnergieNetz Mitte GmbH (Netz 1) Az: BKB-17/3990-01 

1. Netzveranderung: 1~N~e=tza==bg~a~n~g~~~~J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. 
Netzteilname: _Butzbach Ebergöns 1 

DatumNV: 01.01.2012 IAZ: {BK8-16/3990-71 r 

Elhöhung der Elhöhung der nicht 
EOG-dauerhaft nicht vorübergehend nicht vorübergehend nicht abgebauten nicht abgebaute 

erhöhung durch beeinflussbarenEr1ösobergrenze beelnlussbare PIZ beeinflussbare beeinflussbare beeinflussbaren Jahr des EWF-Jahr Erweiterungs-Kostenanteile durch Kostenanteile durch [EUR) Kostenanteile [EUR] Kostenanteile Kostenanteile Antrags1 1faktor(VPl,IVP10-PFJ (VPl,IVPl,,-PF,)[EUR) [EUR) (EUR) 
[EUR)

[EUR] [EUR) 

2009 

2010 

2011 

2012 201 1 

2013 2011 

Jahr 

Anpassungsbetrag 

(VPl,IVPio-PF1) 


am EFt 

(EUR) 


Qualitäts­
element 
[EUR] 

Härtefall 
[EUR) 

Periodenüber­
greifende Saldierung 


2006 

[EUR) 


Periodenüber­
greifende Saldierung 


2007 

[EUR) 


Periodenüber-
Anpassung der 

greifende Saldierung Sonstiges 
Verlustenergie

2008 [EUR) 
(EUR)

[EUR) 

Jahr 
Referenzpreis 
[EUR/MWh) 

Übertragende den 
anertannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh) 

übertragende 
anertaMte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

[EUR] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR) 

201 1 55,75 

2012 

2013 

56,71 

55,89 
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Anlage 3c Netzveränderungen EnergieNetz Mitte GmbH (Netz 1) Az: BKS-17/3990-01 

2. Netzveränderung: ~____~__=--~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.Netzabgang
Netzteilname: Teilnetz Bebra 

!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

Datum NV: 01.01.2013 AZ: BK8-16/3g90-716 
'--~~~~~~-' 

Erhöhung der Erhöhung der nicht 
EOG-vorübergehend nicht abgebautennicht abgebaute dauerhaft nicht vorübergehend nicht 

erhöhung durch beeinflussbaren beeinflussbaren Jahr des EWF-beeinflussbare PIZ beeinflussbare beeinflussbareErlösobergrenze Erweiterungs-Jahr Kostenanteile durch Kostenanteile durch Antrags[EUR) Kostenanteile [EUR] Kostenanteile Kostenanteile1 1faktor
(VPli/VPl0 -PF1) (VPl/VP1o-PF1)[EUR) [~UR) [EUR) 

[EUR)
[EUR] [EUR] 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 2011 

Jahr 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Jahr 

2011 

2012 

2013 

Referenzpreis 
[EUR/MWh) 

55,75 

56,71 

55,89 

Übertragende den 
anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh) 

Übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

[EUR] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR) 

Anpassungsbetrag Periodenüber­ Periodenüber- Periodenüber-
Anpassung derQualitäts­(VPl/VP10 -PF1) Sonstiges Härtefall greifende Saldierung greif ende Saldierung greifende Saldierung 
Verlustenergieelement [EUR)[EUR) 2006 2007 2008am EFt [EUR)[EUR) [EUR] [EUR) [EUR)(EUR) 
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Anlage 3c Netzveränderungen EnergieNetz Mitte GmbH (Netz 1) Az: BKS-17 /3990-01 

3 . Ne~veränderung : n~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N_e_~_a_b~g_a_
Ne~teilname: Warburg MS Leitungen und Schaltfelder 

Datum NV: 01.01.2013 AZ: BK8-17/3990-79 1 

Erhöhung der Erhöhung der nicht 
EOG-vorübergehend nicht dauerhaft nicht vorübergehend nicht nicht abgebaute abgebauten 

emöhung durch beeinflussbaren beeinflussbarenbeeinflussbare beeinflussbare Jahr des EWF-Erlösobergrenze beeinflussbare PIZ
Jahr 1 Er.veiterungs-Kostenanteile durch Kostenanteile durch [EUR) Kostenanteile [EUR] Kostenanteile Kostenanteile Antrags 11 faktor

(VPl,IVPl0 -PF1) (VPl,IVPl,,-PF.)[EUR] [EUR) [EUR) 
[EUR)

[EUR) [EUR] 

2009 

2010 

2011 

2012 

greifende Saldierung 

2013 

Anpassungsbetrag 
(VPl,NP10-PF1) 

am EFt 
[EUR] 

Qualitäts­
element 
[EUR) 

Härtefall 
[EUR) 

Periodenüber­
greifende Saldierung 

2006 
[EUR] 

Perioden über­
greifende Saldierung 

2007 
[EUR] 

Periodenüb

2008 
[EUR) 

er-
Anpassung der 

Sonstiges 
Verlustenergie

[EUR) 
[EUR] 

Jahr 

2009 

2010 

2012 

2013 

Jahr 
Referenzpreis 
[EUR/MWh) 

Übertragende den 
anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh] 

Übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

[EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR) 

2011 55,75 

2012 56,71 

201 3 55,89 
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Anlage 3c Netzveränderungen EnergieNetz Mitte GmbH (Netz 1) Az.: BKS-17/3990-01 

4.Netzveranderung: rN_etzzu_~~g~a_n~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 
NelZteilname: Ronneburg Altwiedermus 

DalumNV: 01 .01 .2012 IAZ: IBKS-16/3990-73 1 

Erhöhung der Emöhung der nicht 
EOG­

dauertiafl nicht vorübergehend nicht vorubergehend nicht abg~bautennicht abgebaute 
emöhung durch beeinflussbaren PIZ beeinflussbare beeinflussbare beeinflussbaren Jahr des EWF-Erlösobergrenze beeinftussbare

Jahr Etweiterungs-Kostenanteile durch Kostenanteile durch [EUR) Kostenanteile [EUR] Kostenanteile Kostenanteile Antrags 1 1faktor
(VPl,IVP1o-PF,) (VPl,IVPl,,-PFJ [EUR) [EUR) (EUR] 

[EUR]
(EUR] (EUR) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 
-

Jahr 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Anpassungsbetrag 

(VPl.JVP10-PF,) 


am EFt 

[EUR) 


Qualitäts
element 
[EUR] 

Härtefall 
(EUR) 

Periodenüber
greifende Saldlerung 


2006 

[EUR] 


Periodenüber
greifende Satdlerung 


2007 

[EUR] 


Periodenüber
greifende Saldierung 


2008 

[EUR) 


Sonstiges 
[EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR) 

Jahr 
Referenzpreis 
[EUR/MWh) 

Übertragende den 
anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh) 

Übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

[EUR] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

(EUR) 

2011 55,75 

2012 56,71 

2013 55.89 
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2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Anlage 3c Netzveränderungen EnergieNetz Mitte GmbH (Netz 1) Az: BKS-17 /3990-01 

5. Netzveränderung: ~__~fNeetzzu~g~a_n~g'--~~-'-'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Netzteilname: [Sc°höneck Büdesheim J 
Datum NV: 01.11.2008 IAZ: jBK8-16/3990-72 1 

Erhöhung der Erhöhung der nicht 
EOG-

vorübergehend nicht abgebautendauerhaft nicht vorübergehend nicht nicht abgebaute 
ernöhung durch beeinflussbaren beeinflussbaren beeinflussbare Jahr des EWF-Erlösobergrenze beeinflussbare PIZ beeinflussbare 
Erweiterungs-Jahr Kostenanteile durch Kostenanteile durch AntragsKostenanteile Kostenanteile[EUR] Kostenanteile [EUR] 11 faktor

(VPl,IVP10-PF1) (VPl,IVPl,,-PF,)[EUR][EUR) [EUR] [EUR)
[EUR)[EUR] 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Jahr 

Anpassungsbetrag Perioden über- Perioden über- Periodenüber-
Anpassung derQualitäts- Sonstiges(VPl/\/Plo-PF,) Härtefall greifende Saldierung greifende Saldlerung greifende Saldierung 
.Verlustenergieelement [EUR](EUR] 2006 2007 2008am EFt [EUR][EUR] [EUR)[EUR) [EUR)[EUR] 

Jahr 
Referenzpreis 
[EUR/MWh) 

übertragende den 
anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh) 

Übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

[EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 

2011 55,75 

2012 56,71 

2013 55,89 
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Anlage 3c Netzveränderungen Energie Netz Mitte GmbH (Netz 1) Az: BKS-17/3990-01 

6. Netzveränderung: 1Netzabgang 1 

Netzteilname: !Warburg . ] 

Datum NV: 01.01.2007 IAZ: 1 1 

Erhöhung der Erhöhung der nicht 
EOG-

vorübergehend nicht abgebauten dauerhaft nicht vorübergehend nicht nicht abgebaute 
erhöhung durch beeinflussbaren beeinflussbarenbeeinflussbare Jahr des EWF-Ertösobergrenze beeinftussbare PIZ beeinflussbare Erweiterungs-Jahr 1 Kostenanteile durch Kostenanteile durch Kostenanteile Kostenanteile Kostenanteile Antrags[EUR) [EUR) 11 faktor

(VPl/VP1o-PF1) (VPli/VPl,,-PF1)[EUR) [EUR) [EUR] 
[EUR]

. [EUR] [EUR) 

2009 
2010 
201 1 
2012 
2013 

Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Anpassungsbetrag Periodenüber­ Periodenüber­ Periodenüber­ Anpassung derQualitäts­ Sonstiges(VPl/VPlo·PF1) Härtefall greifende Saldierung greifende Saldierung greifende Saldierung Verlustenergie element 2007 [EUR] ·[EUR] 2006 2008am EFt [EUR)[EUR] . [EUR][EUR] [EUR][EUR] 

Übertragende den übertragende 
anerkannten Kosten anerkannte Kosten Anpassung der 

Referenzpreis 
zu Grunde liegende für die Beschaffung VerlustenergieJahr [EUR/MWh] 

Menge von Ver1usienergie [EUR) 
(kWh) [EUR] 

2011 55,75 

2012 56.71 

55,892013 
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2011 

2012 

2013 

Anlage 3c Netzveränderungen EnergieNetz Mitte GmbH (Netz 1) Az: BK8-17/3990-01 

7. Netzveränderung: Netzabgang 1 

Netzteilname: Eschwege Albungen 1 
Datum NV: 01 .01.2013 IAZ: IBKS-16/3990-711 1 

Erhöhung der Erhöhung der nicht 
EOG­

vorübergehend nicht abgebautendauerhaft nicht vorübergehend nicht nicht abgebaute 
erhöhung durch 

beeinflussbaren beeinflussbaren Jahr des EWFErlösobergrenze beeinflussbare PIZ beeinflussbare beeinflussbare 
ErweiterungsJahr Kostenanteile durch Kostenanteile durch Antrags[EUR] Kostenanteile [EUR) Kostenanteile Kostenanteile faktor 

{VPl,IVP~-PF,) . (VPl,IVPl.,-PFJ [EUR] [EUR) [EUR] 
[EUR]

[EUR] [EUR] 

2009 

2010 

201 1 

2012 

2013 2011 

Anpassungsbetrag 
Qualitäts­(VPl,IVP10-PF,) 
element 

am EFt [EUR]
[EUR] 

Härtefall 
[EUR] 

Periodenüber­

greif ende Saldierung 


2006 

[EUR] 


Periodenüber- Periodenüber­
greifende Saldierung greifende Saldierung 


2007 2008 

[EUR] [EUR) 


Anpassung der
Sonstiges 

Verlustenergie
[EUR] [EUR] 

Jahr 

2010 

Übertragende den Übertragende 
Anpassung deranerkannten Kosten anerkannte Kosten 

Referenzpreis 
für die Beschaffung Verlustenergie Jahr zu Grunde liegende 

[EUR/MWh] 
Menge von Verlustenergie [EUR] 
[kWh] [EUR] 

2011 55,75 

2012 56.71 

2013 55.89 
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Anlage 3c Netzveränderungen EnergieNetz Mitte GmbH (Netz 1) Az: BK8-17/3990-01 

8. Netzveränderung: 

Netzteilname: 1 
Datum NV: 

Netzzugang 1 
Sontra Wichmannhausen 

01 .01 .2013 IAZ: 1 1 

Erhöhung der Erhöhung der nicht 
EOG­vorübergehend nicht abgebautendauerhaft nicht vorübergehend nicht nicht abgebaute 

erhöhung durch beeinflussbaren beeinflussbarenErlösobergrenze beeinnussbare PIZ beeinflussbare beeinflussbare Jahr des EWF­
Jahr El'Vlleiterungs­Kostenanteile durch Kostenanteile durch Antrags[EUR] Kostenanteile [EUR) Kostenanteile Kostenanteile 

faktor 
(VPl/VPl0 -PF1)[EUR] [EUR] [EUR) (VPl/VPlo-PFJ 

[EUR)
[EUR][EUR] 

2oog 
2010 
2011 
2012 
2013 

Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Anpassungsbetrag 
(VPl/VPl0 -PF1) 


amEFt 

[EUR] 


Qualitäts­
element 
[EUR) 

Härtefall 
[EUR) 

Periodenüber­
greifende Saldierung 

2006· 
[EUR] 

Periodenüber­
greifende Saldierung 

2007 
[EUR) 

Periodenüber­
greifende Saldierung 

2008 
[EUR] 

Sonstiges 
[EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 

Jahr 
Referenzpreis 
[EUR/MWh) 

übertragende den 
anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh) 

Übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

[EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 

2011 55,75 

2012 56.71 
2013 55.89 
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Anlage 3c Netzveränderungen EnergieNetz Mitte GmbH (Netz 1) Az.: BKS-17/3990-01 

9. Netzveränderung: ~__~-=-ngNetzzuga~=---~~-'-]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Netzleitname: Hauneck 1 
Datum NV: 1 01 .01.2013 IAZ: IBKS-1611747-71 1 

Erhöhung der Erhöhung der nicht 
EOO-dauerhaft nicht vorübergehend nicht vorübergehend nicht abgebauten nicht abgebaute 

erhöhung durch 
Erlösobergrenze beeinflussbare PIZ beeinftussbaren beeinflussbaren beeinftussbare beeinflussbare Jahr des EWF-

Jahr Erweiterungs-Kostenanteile durch Kostenanteile durch [EUR) Kostenanteile [EUR] AntragsKostenanteile Kostenanteile 1 1faklor 
[EUR) [EUR] (VPttJPl,,-PFJ (VPttJPlo-PFJ [EUR] 

[EUR] 
[EUR] [EUR) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 2012 

Jahr 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Anpassungsbetrag Perioden über- Perioden über- Periodenüber-
Qualitäts­(VPl,NP!ii-PF1) Härtefall greifende Saldlerung greifende Saldien.mg greifende Saldierung Sonstiges 
element 

[EUR] 2006 2007 2008 [EUR]am EFt [EUR] 
[EUR) [EUR) [EUR] [EUR] 

Übertragende den Übertragende 
anerkannten Kosten anerkannte Kosten Anpassung der

Referenzpreis 
für die Beschaffung Verlustenergie Jahr zu Grunde liegende 

[EURJMWh) 
von Verlustenergie [EUR]Menge 

[kWh] [EUR] 

2011 55,75 

2012 56,71 

2013 55.89 

Anpassung der 
Ver1ustenergie 

[EUR] 
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Anlage 3c Netzveränderungen EnergieNetz Mitte GmbH (Netz 1) Az.: BKB-17/3990-01 

10. """'""''ruogor"· wähloo : 
Netzteilname: 1 

Datum NV: AZ: 1 1 

Jahr 
Erlösobergrenze 

[EUR] 

dauerhaft nicht 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR) 

PIZ 
[EUR] 

vorübergehend nicht 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

Erhöhung der 
vorübergehend nicht 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl/VP10-PF1) 

[EUR] 

nicht abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

Erhöhung der nicht 
abgebauten 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl/VPl0-PF1) 

[EUR] 

EOG­
erhöhung durch 
Erweiterungs­

faktor 
[EUR] 

Jahr des EWF-
Antrags 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Anpassungsbetrag 
(VPl/VP10-PF1) 

am EFt 
[EUR) 

Qualitäts­
element 
[EUR) 

Härtefall 
[EUR) 

Periodenüber­
greifende Saldierung 

2006 
[EUR] 

Periodenüber­
greifende Saldierung 

2007 
[EUR] 

Periodenüber­
greifende Saldierung 

2008 
[EUR) 

Sonstiges 
[EUR] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR) 

Jahr 
Referenzpreis 
[EURIMWh) 

übertragende den 
anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh] 

Übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

[EUR] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 

2011 55,75 
2012 56.71 
2013 55,89 
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Anlage 4 - Messstellenbetrieb EnergieNetz Mitte GmbH Az: BK8-17/3990-01 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2013 

Abweichungen
Angaben des Bundesnetz­

zu angesetz­Ermittlung der Differenz 
agenturNetzbetreibers

gemäß § 5 Abs. 1 s. 3 ARegV ten Werten 
[EUR][EUR] 

EUR 
tatsächlich entstandene Kosten 0 
davon Kosten der Messun~ 0 

0davon Kosten des Messstellenbetriebs 
in der Erlösobergrenze enthaltene Kosten !Plankosten 0 

0davon Kosten der Messung 
0davon Kosten des Messstellenbetriebs 
0Differenzbetrag (tatsächliche Kosten - Plankostent 

davon Maßnahmen nach§_21c EnWG 0 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA EnergieNetz Mitte GmbH (Netz 2) Az.: BKB-17/3990-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 

Rechtsgrundlage Beschreibung 
Angaben des 

Netzbetreibers 
[EUR] 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
(EUR] 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

1Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

nach 

Verzichtsbetrag in der Verprobun 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, l~atsächlich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

ta tsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen !tatsächlich entstandene Kosten 
nach § 23 ARegV in. EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonstioes 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

1 1 o -1 
0 

1 
·0 

0 

187 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen EnergieNetz Mitte (Nett 2) Az: BKS-17/3990-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

2013 2013 absolut relativ 

Erlösobergrenze 4.764.032 4.764.032 0 0 ,0% 

Formelbestandteile 

KAdnb 1.960.426 1.960.426 0 0,0% 

KA vnb 2.315.401 2.315.401 0 0,0% 

KAb 217.241 217.241 0 0,0% 

Anpassung VPl1I VPl0 • PF, 64.544 64.544 0 0,0% 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss --~ ·O 0 ,0% 

Q-Element --­ 0 0,0% 

Härtefall 0 0 ,0% 

Sonstiges 

MEA 0 0 0 0,0% 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 0 0 0 0,0% 

Sonstiges ·O 0,0% 
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Anlage 4 - Messstellenbetrieb EnergieNetz Mitte GmbH Az: BKS-17/3990-01 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2013 

Abweichungen
Bundesnetz­Angaben des 

zu angesetz­Ermittlung der Differenz 
agenturNetzbetreibers ten Werten gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV 
[EUR][EUR] EUR' 

0tatsächlich entstandene Kosten 
0davon Kosten der Messun 
0davon Kosten des Messstellenbetriebs 
0in der Erlösoberqrenze enthaltene Kosten (Plankosten 
0davon Kosten der MessunQ 
0davon Kosten des Messstellenbetriebs 
0Differenzbetrag (tatsächliche Kosten - Plankostenl 
0davon Maßnahmen nach~ 21 c EnWG 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA EnergieNetz Mitte GmbH (Netz 2) Az.: BKB-17/3990-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 

Rechtsgrundlage Beschreibung 
Angaben des 

Netzbetreibers 
[EUR] 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
(EUR] 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

1Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

nach 

Verzichtsbetrag in der Verprobun 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, l~atsächlich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

ta tsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen !tatsächlich entstandene Kosten 
nach § 23 ARegV in. EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonstioes 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

1 1 o -1 
0 

1 
·0 

0 

187 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen EnergieNetz Mitte GmbH Az: BKS-1713990-01 

Verg leich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

2014 2014 absolut re lativ 

Erlösobergrenze 313.876.335 313.876.334 0,0% 

Formelbestandteile 

KAdnb 159.273.9 11 159.273.91 1 -0 0,0% 

KAvnb 142.916.679 142.916.677 2 0,0% 

KAb 0 0 0 0,0% 

Anpassung VPI, I VPl0 ·PF, 655.793 655.793 0 0.0% 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss -0 0,0% 

0-Element 0 0,0% 

Volatile Kosten 0 0,0% 

Saldo Regulierungskonto 1.907.493 1.907.492 0 0,0% 

Härtefall 0 0 0 0.0% 

Sonstiges 

MEA 0 0,0% 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV -1 0 ,0% 

Sonstiges -0 0 ,0% 

Seite 1von1 



Vergleich VPf und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten ,..__ 
I:'"'s„„,,.,.•• e,.„Nmlw•••~'""'"' 
V• rtraucherpre1sges.atnth<1e.o.dH 1.<1fletz1en KalenclefJah•N 
\'Cr d~tn Jahr, f\Jr dU die El'IOSc>bo!o ronze Qt (f 8 ARegV) 

BHetlA 

K•„ .ndlljahr \/PI IU„ndefjahr 
Abweichung 

""' 
2012 t0410 2012 S0 4 .10 o.oo~• 

D•uerhalt nkht bfflnflu" ...,. Koei.n nach S 11 Abe.. 2 ARfi)V 

„, 
' . 2 

,„ 
,.. 
„. 

1 · 1 

,.. 
,.. 
2 · 10 

2·H 

2· 12• 

2 . 1 4 

Pla~n: 

ErfOl'd.elkhe rna11~rucflt1.ahme ••<m;1eblgerte1 Netz.ebenen 

Planw.rt: 
Nf!cr11ilatuno -..on WeehMJIC.l'ltern n.ch § 10 Ab' 1 
S StabV 

Mehr\oai.,.. Nrd• Ernchlung den Betrieb vM die 
Anden.in.~ "'On Eldt.:ttc.h 

Pla~rt: 

Vorm.<ltno Ntllen~helrn Stn.newr.§18 S7omNEV,f 
A GuM 4 j,,1>& JM5 KWK.C 

Z•l'I~ •t1 Stildle ode1 Gem~unden nlK:h MJ.ßgabo -.on 
§ ~ 1.bs 4 SttomNEV 

13«>11icblchc und tanfvertrtQkho Verei'\barurigen Al 
l,.ol'ln:u.,..tl• 1111d Vt l.OrQuf'loQtiel$lu1'1Qen (Ab~hluu w r 
3t t2 200& 

Botneb&-und Per&0n•lretstit1Qkeit 

Beoruftausblldur.g; und Weiterbiklung Im Unlomel\men \lr.d 
...cn SetnebSl\ll'ldel'UQeH"ltM fUr t<nder d<1r~ 
NeUbe1e ieh b.KhJi t~n Ge~iobwn eh ( 

Aull4wng von SKZ/ Neu.an1.et1luis.sJ..o=.tonboill'';Jon In 
VfJ.ftlindu!'!Q l'M ~er Strol'!'INEV 

dom M•11voelltn Au~\t.ch nt<h § 17d AbuU ~ des 
2· 1S Entotgio~a~oMtlea · UtnaoU1JngdesOffishoro-

Nft1:2WtntMCklu~ !Ms 
Komp.enutioM~noen h'I R.ahmen des 

Sa1Z 2 N i 1 "-uaoleletumecnenl\.'l'lus AaCh t..ni.el 3 d et Vero1dnung 
iEG Nr. 1223.'2003 

S&U: 2 M 2 E:ribse •t.1s dom Engpni1T1•n•~l'l'..-.I n•i:l'I Artlk.el (1 de1 
v.-ordnung (EU) Nr 122812C<>l 

Ko$U>I\ fur d.o 8e"n.a1!\Jno6et Enorgll) tur Ell:ltv\OUl'IO'°n 
Soi.:2 NJ 3 AuSQ1ek:lltleii~ . einschießhch de1 Koa.:en6uf4irt 

t.s · • och•tf\in 
5',tz 

2 
Ko~ Cdor E116so •u; "''•G.f\Mimon eine$ Be~e beo '<01'1 

s.n..... 

Metenz zw.:ichM gonehm19ton VCft.l~ono190ho)10n und 
den •nsa:tf6h._,en Ko~ten 

A.bwelchuno 
(%] 

000~ o.~: 

000~~ o.w.~ 

O,CQ,~ 

o.oo~~ 

000~~ 

000~~ 

OOOt't 

000,.., 

0 .00% 

o.oo.... 

0.00~• 

0.00% 

0,00% 

o.oo~~ 

O.OO~• 

o.oo~• 000% 

0.00I; 000% 

000% 

ooo~• 

0,00% 0 .00% 

o.~* o.oo~. 

0,00I; 

1so.:m.011I t 5Q.17J,9 t 11 ~ 



~ttpe 3e Net,._""""'~ Elw~ M1ttt OmbH Ar. BKS-1113990-0t 

se..nmdM;tnder­

__„ _„
LaAend.... 

,.....„Gbet~-„ ..........
- ~ - -~ - -
...,_,., 

T........,_~.· 
,. BM~17'3W0-74 0 1 Ui ~1J 

RK8-te' ' 1834-71 R':)t"l.,,.,...n.~us. Ot 01 1C1i 

...._BKtrte'3~7a TelneO ~h Ellel'OO"S. 01 01 ?011l 

Talnet: 'V.-tUg i ~S- 01 01 2013 . et<•te:"3990-7'C N~ leoU.h'IM ll Sd•w11!'ftidtw " 
0.....-nde ~Ji.Ol 8odn 

• \lld F.acl'lbach 0 1 (II 2(11)eKe-1e·1141.11 N«:;zi.:.i;:a.ng 
CoMt&nde Sc:tlen~slekl 

OT ~rd'"•""'"lld" 

6 BKS-1513990-75 
 N~.)t'!Q T(llk'lotl °E)Cfl'WOQ&-AJbunoM • 0 10 1 20 13 

T•lnetl "ANlh~ufft'- Ot 0120 1.a7 BKe-Hl13Q90-721 Net=abg~ng 
~1everilNI~· 

DK8-17f3 78•·71 Netnuf'l.llN'l Alll'lr\ltlt'(:l'l<'ll'l l 01 04 ,0 1•

•
8 

N Sont1a Woel-imer"W'ttl~ Ot Ol ,O IJ ""' 

--­IEURJ 

Z.-m-•EOG•--f2&„Jolww201' 

&t.6lu>o „ &t.6lu>o „ 
-· - EOO­ : 

- -· - ­ ..... - _.., i 
..... - -­ -­ - 1-----e.--1„ .... ~ ... ~ flbcw(Wd 

- ­ - - ­ - llA!Et.III lEURJ ~ (BJRJ ~ _.._) 

~ Pf'~ lEURJ 
IEURI 

°""""'*".._... 
IEURJ - -...... -lEURI lEURJ -· ~I -­lfl.llq 

o.i.t„ V.tu~ 

bJ Deo 

,.,.,,,,_.. ­--...~ILircle ~-­wonVer\.111­ Pl'ei• 

- (ct/'Wh!lEURJ 

5 3' 

5 34 

'„ 

-­..... „ -....... ~,......,,, 

„,"
Eil 
4 7.1 1 

-­
41.11 

-
47, II 

47,11 

47, 11 

4 7," 

2"-„-....... ...---l\- 1 

---1 

$4)-le ,,,,,,.. , 



Anlage 4 • Messstellenbetrieb EnergieNetz Mitte GmbH Az: BK8-17/3990·01 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2014 

Angaben des
Ermittlung der Differenz 

Netzbetreibers
gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV 

[EUR] 

tatsächlich entstandene Kosten 
davon Kosten der Messun 
davon Kosten des Messstellenbetriebs 
in der Er lösoberqrenze enthaltene Kosten (Plankosten) 

0davon Kosten der Messun 
0davon Kosten des Messstellenbetriebs 
0Differenzbetra~ (tatsächliche Kosten· Plankosten' 
0davon Maßnahmen nach~ 21c EnWG 

AbweichungenBundesnetz­
zu angesetz­

agentur 
ten Werten 

[EUR] EUR 
0 
0 
0 
0 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA EnergieNetz Mitte GmbH Az: BK8-17/3990-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2015 

Abweichungen
Angaben des Bundesnetz· zu angesetzten

agenturBeschreibung NetzbetreibersRechtsgrundlage Werten
[EUR][EUR] 

[EUR] 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV IErlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 
Verzichtsbetrag in der Verprobun 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, l~atsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs 1 Satz 2 ARegV § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 

§ 5 Abs 1 Satz 3 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Differenz 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs.
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen ltatsächlich entstandene Kosten _ 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV nach§ 23 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 1 1 -1 -1 

Differenz 0 

Sonstiges 0 

Saldo aus Einzeldifferenzen 3.387.684 
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Anlage 3a Vergleich der Ertösobergrenzen EnergieNetz Mitte GmbH Az: BKS-17/3990-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

2015 2015 absolut relativ 

Erlösobergrenze 300.855.450 300.855.448 0,0% 

Formelbestandteile 

KA dnb 147.947.090 147.947.090 -0 0,0% 

KA vnb 142.916.678 142.916.677 0,0% 

KA b 0 0 0 0 ,0% 

Anpassung VPI,/ VP10 - PF, 719.521 719.521 0 0 ,0% 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 0 0,0% 

Q-Element 0 0,0% 

Volatile Kosten 0 0,0% 

Saldo Regulierungskonto 1.853.409 1.853.409 0 0,0% 

Härtefall 0 0 0 0,0% 

Sonstiges 

MEA 0 0,0% 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV -0 0,0% 

Sonstiges 0 0.0% 
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Anlage 4 - Messstellenbetrieb EnergieNetz Mitte GmbH Az: BKS-1713990-01 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2015 

Angaben des 
Ermittlung der Differenz 

Netzbetreibers
gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV 

[EUR] 

tatsächlich entstandene Kosten 
davon Kosten der Messun 
davon Kosten des Messstellenbetriebs 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetz­
ten Werten 

EUR' 
0 
0 
0 

in der Erlösoberarenze enthaltene Kosten (Plankosten 0 

davon Kosten der Messun~ 0 
davon Kosten des Messstellenbetriebs 0 
Differenzbetraa (tatsächliche Kosten - Plankosten 0 
davon Maßnahmen nach ij 21c EnWG 0 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA EnergieNetz Mitte GmbH Az: BKS-17/3990-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2016 


Rechtsgrundlage Beschreibung 
Angaben des 

Netzbetreibers 
[EUR] 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 1Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, !tatsächlich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 1n EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz ~I 

01 

ol 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 

1 

tatsächlich entstandene Kosten 
nach § 23 ARegV · in. EOG enthaltene Ansätze 1 1 

Differenz · 

Sonsticies 1 

Saldo aus Einzeldifferenzen -13.279.081 I 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

~ I 
~I 
ol 
ol 

-6.918.9181 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

6.360.163 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen EnergieNetz Mitte GmbH Az.: BKS·1713990-01 


Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

2016 2016 absolut relativ 

Erlösobergrenze 317.589 323 317.255.295 334.028 0,1% 

Formelbestandteile 

KAdnb 172.272.466 172.140.135 132.330 0,1% 

KA vnb 142.916.678 142.916.677 0.0% 

KAb 0 0 0 0.0% 

Anpassung VPI, I VPl0 ­ PF, -229.230 -229 230 -0 0,0% 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 5,7% 

Q-Element 0,0% 

Volatile Kosten 0,0% 

Saldo Regulierungskonto 1.799.325 1.799.325 0 0,0% 

Härtefall 0 0 0 0,0% 

Sonstiges 

MEA 0.0% 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs 11 -VARegV 0,6% 

Sonstiges 0,0% 
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Vergleich VPI und dauerhah ni cht beeinflußbare Kosten 
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Anlage 4 - Messstellenbetrieb EnergieNetz Mitte GmbH Az: BKS-17/3990-01 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2016 


bei effizienter Leistunciserbri n 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 AReoV 
~ 5 Abs. 1 Satz 4 ARegV 

Ermittlung der Differenz 
gemäß § 5 Abs. 1 s. 3 ARegV 

entstehende Kosten des Messstellenbetr iebs (einschließlich Messun 

In der Erlösobercirenze enthaltener Ansatz der Kosten des Messstellenbetriebs (einschließlich Messun 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

5 Abs. 1 Satz 4 AReoV 
Differenzbetra 
davon Maßnahmen nach~ 21c EnWG a.F. 

Bundesnetz-
Abweichungen 
zu angesetz­
ten Werten 

UR' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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